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RS OGH 1956/2/22 1Ob748/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1956

Norm

EO §44 E

EO §289

EO §307

Rechtssatz

Die Aufschiebung einer Forderungsexekution ist auch nach dem Überweisungs- und Erfolglassungsbeschluß möglich,

denn erst die tatsächliche Ausfolgung eines Geldbetrages tilgt die Verp;ichtung des Erlagsgerichtes zur Ausfolgung

eines bestimmten Betrages.
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